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Kurz informiert

	▶ Kardiologie
Wie ist die rekanalisation von Koronararterien mittels „Shockwave-
methode“ abzurechnen?

| f r A G e:  „Mit welcher GOÄ-Ziffer kann ich die Rekanalisation von Koronar-
arterien mittels Shockwave-Methode abrechnen?“ |

A n t Wo r t :  Die Rekanalisation von Koronararterien nach der Shockwave-
Methode (transluminale Lithotripsie) ist nach Nr. 5348 GOÄ berechnungs-
fähig! Die Leistungslegende beschreibt keine besondere Methode, sondern 
lediglich die transluminale Dilatation und Rekanalisation von  Koronararterien. 
Daher erübrigt sich bei der Shockwave-Methode eine Analogbewertung.

PrAXiStiPP | Wird mehr als eine Koronararterie behandelt, kann zusätzlich 
der Zuschlag nach Nr. 5349 GOÄ abgerechnet werden.

transluminale 
Lithotripsie:  
nr. 5348 GoÄ, ggf. 
mit zuschlag nr. 5349

	▶ Telemedizin
telemetrisches monitoring von selbst gemessenen Blutdruck-
werten – welche GoÄ-ziffern kommen infrage?

| f r A G e:  „Welche Gebührenziffer aus der GOÄ kommt für die Abrechnung 
eines telemetrischen Monitorings von selbst gemessenen Blutdruckwerten in 
Betracht?“ |

A n t Wo r t :  Im Grunde gibt es hierfür keine Leistungsziffer. Die Bundes-
ärztekammer (BÄK) hat Abrechnungsempfehlungen und analoge Bewertun-
gen im Rahmen der Telemedizin veröffentlicht (Deutsches Ärzteblatt, Jg. 117, 
Heft 26, 26.06.2020, online unter iww.de/s7616). Daraus kommen ggf. die 
nachstehenden Leistungen bei bestimmten Fall konstellationen infrage:

	� Beratung durch den Arzt mittels Videoübertragung (z. B.  Videosprechstunde) 
originär Nr. 1 GOÄ beziehungsweise Nr. 3 GOÄ 

Hinweis: Die Videoübertragung (z. B. Videosprechstunde) stellt eine besondere 
Ausführung der Beratung mittels Fernsprecher dar und berechtigt daher zur 
originären Berechnung der Ziffer.

	� Verordnung und Einweisung in Funktionen, Handhabung sowie Kontrolle 
der Messungen mittels digitaler Gesundheitsanwendungen
analog Nr. 76 GOÄ
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	◼ Leserservice: fragen zur Berichterstattung? – Schreiben Sie uns!

Unser Team aus Fachautoren beantwortet Ihre Fragen zu unserer Bericht-
erstattung.  Schreiben Sie uns an cb@iww.de,  faxen Sie Ihr Anliegen (02596 922-80) 
oder nutzen Sie Facebook zur Kontaktaufnahme (facebook.com/cb.iww)! Wir 
freuen uns auf Ihre Anregungen und Fragen! 
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